
Einzelzahlung (Zuzahlungen ab 25 €)

, €0 0

E-Mail (unbedingt erforderlich, bei mehreren Depots bitte verschiedene Mailadressen)

Sachwertdepot Kauf- und Lagerauftrag
Hiermit beauftrage(n) ich/wir GranValora GmbH & Co. KG, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg (kurz GranValora) nach Maßgabe dieses Kauf- und 
Lagerauftrages mit der Lagerung und der verbindlichen Anschaffung von Sachwerten, beim Einzelkauf sowie im Falle von regelmäßigen Käufen  
mit der Beschaffung der Menge von Sachwerten, deren Wert der jeweils aufgeführten, maßgeblichen Auftragssumme entspricht, auf der  
Grundlage der ausgehändigten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Depotinhaber

Sparplan Einrichtungsgebühr (komplett mit erster Sparrate)

Privatperson

Land

Telefon
+

Sachwertdepot Auftrag Version 1.8 (Juli 2023)

Unternehmen

Straße, Hausnummer

PLZ                                         Ort

Name / Firma

SEPA Lastschriftmandat / Lagergebühr

Ich/Wir ermächtige(n) GranValora widerruflich Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift (Gläubiger-ID DE61ZZZ00001910159) einzuziehen. Diese Anweisung gilt für:

 
Nicht ausgewählte Positionen werden durch Überweisung oder Verrechnung mit eingehenden 
Zahlungen beglichen. Hinweis: Einzelzahlungen müssen überwiesen werden.

Name des Kontoinhabers

Ort, Datum

IBAN

Unterschrift des Kontoinhabers

Name der Bank BIC

Erklärungen des Vermittlers

Ich bestätige, die Identität des Depotinhabers in seiner Anwesenheit anhand des angegebenen 
gültigen Identifizierungsdokuments (z.B. Pass) festgestellt zu haben. Ich bestätige ferner, 
dem Depotinhaber eine Durchschrift des Auftrages, der AGB und der Datenschutzerklärung 
übergeben zu haben.

Vermittler-Nummer Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

gültig bis

Geburtsort

Pass-/Personalausweisnummer

Ausstellende Behörde

Siehe Anlage „Unternehmen“

Sachwert Reinheit Anteil in %

Technologiemetalle

Gallium ≥ 99,995%

Germanium ≥ 99,999%

Hafnium ≥ 99,9% (Zr < 0,2%)

Indium ≥ 99,995%

Tellur ≥ 99,5%

Rhenium ≥ 99,9%

Sachwert Reinheit Anteil in %

Seltene Erden

Terbiumoxid TREO ≥ 99,99%

Dysprosiumoxid TREO ≥ 99,5%

Neodymoxid TREO ≥ 99,0%

Praseodymoxid TREO ≥ 99,0%

Sparplan monatl.               zum 1.              zum 15.

Sparplan (monatlich mind. 25 €)

, €

.    .

Sachwertdepotnummer
-

Zahlungsbeginn (nur bei Sparplan)
.    .

Servicegebühr für Spar- 
plan und Einzelzahlung%

Sachwertauswahl: Bitte geben Sie bei den Sachwerten, die Sie kaufen möchten, den gewünschten prozentualen Anteil an.  
Nicht gewünschte Sachwerte bitte streichen. Die Summe der ausgewählten Anteile muss 100 Prozent ergeben.

 Alternativ können Sie Ihren Kauf auch gleichmäßig auf alle nicht gestrichenen und/oder nicht konkret bezifferten Sachwerte verteilen.

Erklärungen des Depotinhabers

GranValora ist verpflichtet, in jedem Fall die Identität des Depotinhabers sowie der 
wirtschaftlich berechtigten Person festzustellen. Diese Prüfung erfolgt durch den Vermittler. 
Die Richtigkeit der Angaben wird mit den Unterschriften bestätigt. Für jede im Auftrag und den 
Anlagen angegebene Person ist die Kopie eines amtliches Identifizierungsdokuments (z.B. Pass) 
zwingend beizufügen.  Der Vertrag kommt zustande, wenn GranValora den Auftrag des Kunden 
angenommen hat.

 # Ich wurde darüber informiert, dass grundsätzlich eine Lagerung der Sachwerte 
entsprechend der AGB erfolgt. Die Lagerkosten sind in §IV Ziffer (4) der AGB angegeben 
und von mir zur Kenntnis genommen.

 # Ausgeführte Käufe sind rechtsverbindlich und können nicht storniert werden (AGB §VII).

 # Ich bestätige den Erhalt der AGB inkl. Datenschutzerklärung (Stand: ____________________ ) 
und bin mit deren Geltung einverstanden. Auf §VI „Risikohinweise und Haftung“ wurde ich 
besonders hingewiesen.

Ort, Datum Unterschrift des Depotinhabers

Kauf und Lagerung erfolgt für mich/uns als:

Angaben zum Geldwäschegesetz

Der Depotinhaber handelt auf eigene Rechnung und nicht auf fremde Veranlassung.

Der Depotinhaber handelt auf Veranlassung oder im wirtschaftlichen Interesse eines 
Dritten (Anlage „Geldwäschegesetz“ erforderlich).

Handelt es sich bei dem Depotinhaber oder wirtschaftlich Berechtigten 
um eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied 
dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person? 
Bei „Ja“ sind die Anlagen „Geldwäschegesetz“ und „Verstärkte 
Sorgfaltspflichten“ erforderlich!

Ist der Depotinhaber in einem Drittstaat mit hohem Risiko ansässig?  
Bei „Ja“ ist die Anlage „Verstärkte Sorgfaltspflichten“ erforderlich!

0 0

Sachwert Reinheit Anteil in %

Edelmetalle & Diamanten

Gold ≥ 99,9%        

Silber ≥ 99,9%

Platin ≥ 99,9%

Palladium ≥ 99,9%

Iridium ≥ 99,9%

Ruthenium ≥ 99,9%

Diamanten Lupenrein (IF)

Lagergebühr

Geburtsdatum
.    .

Einmalige Einrichtungs- 
gebühr für SparplanMB

,

,

Ich wünsche eine Dynamisierung meines Sparplans um                    % pro Jahr. Die Dynamisierung kann ich jederzeit beenden.

Herr Frau Unternehmen Gemeinschaftsdepot

Original: GranValora • Durchschlag blau: Ausfertigung für den Depotinhaber • Durchschlag gelb: Ausfertigung für den Vermittler

GranValora 
SACHWERTDEPOT

Anlagen

Um Anlagen eindeutig zuordnen zu können, tragen Sie hier bitte eine beliebige 
dreistellige Nummer ein, die Sie auch auf der/den Anlage(n) vermerken.Referenz-Nr.

Kopie/Scan/Foto des Personalausweises oder Reisepasses 

Anlage „Gemeinschaftsdepot“ 

Anlage „Gesetzlicher Vertreter“ 

Anlage „Auftrag zugunsten Dritter“ 

Anlage „Unternehmen“ 

Anlage „Geldwäschegesetz“ 

Anlage „Verstärkte Sorgfaltspflichten“ 

Anlage „Vollmacht“

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ich wünsche die Begleichung der Lagergebühr durch Verkauf von Sachwerten.



I. Verkäufer; Geltungsbereich

(1) Vertragspartner und Betreiber des Online-Sachwertde pots ist:  
GranValora GmbH & Co. KG, (nachfolgend „GranValo ra“), Im Dachsstück 9, 65549 Limburg, 
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:DE306376982,Telefon+49643149589-80,
Fax:+49643149589-89,E-Mail:kontakt@granvalora.de,Homepage:www.granvalora.de.

(2) Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Angebote der GranValora aus den Bereichen
Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle, Seltene Erden (nachfolgend „Sach-
werte“) sowie deren Lagerung und Verwaltung erfolgen ausschließlich auf Grund
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“). Diese AGB sind Grund-
lage des jeweiligen Auftrags mit GranValora, auch wenn dieser Auftrag über das sog.  
Online-SachwertdepotvonGranValoraoderinsonstigerWeiseimWegedesFernabsatzesbzw.
deselektronischenGeschäftsverkehrsabgeschlossenwurde.DieseAGBgeltenfürdiegesamte
GeschäftsverbindungzwischenGranValoramitVerbrauchernundUnternehmern(nachfolgend
„Kunde“).AGBdesKundenfindenkeineAnwendung.Diesgiltauchdann,wennGranValorade-
renGeltungimEinzelfallnichtausdrücklichwidersprochenhatoderaufeinSchreibenBezug
genommen hat, das die AGB des Kunden enthält.

II. Auftrag (Kauf)

(1) GranValora bietet ihren Kunden den Kauf der Sachwerte zu den im Internetauftritt (www.
granvalora.de), Prospekten, Anzeigen und anderemWerbematerial enthaltenen Angeboten
undPreisangaben vonGranValora an.Diese sind freibleibend und unverbindlich, soweit sie
nichtausdrücklichalsverbindlichgekennzeichnetsind. Insoweitbeinhaltetdassog.Kaufauf-
tragsformularvonGranValorabzw.dieWarenpräsentationimOnline-SachwertdepotvonGran-
ValoraebenfallsnochkeinverbindlichesVerkaufsangebot.DasAngebotzumAbschlusseines
Kaufauftragesundggf.einesLagervertragesgehtvondemKundenaus, indemerentweder
das Kaufauftragsformular vollständig ausfüllt und unterzeichnet bzw. der Kunde nach voll-
ständigem Ausfüllen der Auftragsseite den Button „Zahlungspflichtigen Auftrag schließen“
anklickt.Wir sindberechtigt,diesenAuftrag innerhalbvonzweiArbeitstagenzubearbeiten
undinsbesonderegemäßnachfolgendemAbsatz(2)anzunehmen,damitderAuftragverbind-
lichzustandekommt.WirbehaltenunsdasRechtvor,AufträgeinsbesonderesolcherKunden
abzulehnen, die sichbei früherenBestellungen als zahlungssäumigoder in sonstigerWeise
als unzuverlässig erwiesen haben. Individuelle Änderungen dieser AGB sind nicht möglich.

(2) Der Kunde kauft bei GranValora die Sachwerte unter Angabe und Beachtung der je-
weiligen (Minimal-) Mengen und Stückelungen. Mit Übersendung des Auftrags (sog. Kauf-
auftrag)bzw.beiOnline-AufträgennachvollständigemAusfüllenderAuftragsseiteundAn-
klicken des Buttons „Zahlungspflichtigen Auftrag schließen“ bietet der Kunde GranValora
den Auftragsschluss an. Dieser kommt erst zustande, wenn die GranValora den Kauf mit ei-
ner Ausführungsbestätigung in Textform ausdrücklich bestätigt. Mit dieser Ausführungs-
bestätigung werden die aktuellen Sachwertpreise des Handelstages nicht zugesichert 
und nicht vertraglich vereinbart, sondern erst mit Ausführung und dem Erwerb der Sach-
werte (siehe III. Ziffer 4). Die Ausführungsbestätigung gilt gleichzeitig als Beleg hinsicht-
lich des Auftragsinhalts. Im Falle eines internetgestützten Kaufes ist die unverzüglich nach
Eingang automatisiert erstellte E-Mail keine Annahmeerklärung und kein Auftragsschluss.

III. Abwicklung von Kaufaufträgen / Einzelkauf und regelmä ßiger Kauf von Sachwerten

(1) Der Auftrag (Erwerb der Sachwerte) wird von GranValora erst durchge-
führt, wenn der Kaufpreis und etwaig vereinbarte Gebühren bezahlt sind. Mit je-
der Kaufpreiszahlung des Kunden auf das Bankkonto von GranValora beauf-
tragt er GranValora Edelmetalle, Diamanten, Technologiemetalle und/oder Seltene 
Erden in physischer Form bei anerkannten und zertifizierten Rohstoffgroßhändlern, 
Prägeanstalten und/oder Edelmetallhändlern unter Berücksichtigung der unter III. 
Ziffer(2)genanntenBedingungenundVoraussetzungenzuerwerben.GekauftwerdenEdel-
metallbarren ausschließlich in bankenüblicher Erhaltung mit einem Feingehalt von mind.
999/1000,dievonHerstellernstammen,dieder„GoodDeliveryListofAcceptableRefiners“
der„LondonerBullionMarketAssociation“(LBMA)angehören.DabeiwirdderKaufsolcherBar-
renangestrebt,dieeingünstigesVerhältniszwischenAufgeldundGrößeaufweisen.

(2) Die gewünschten Sachwerte gibt der Kunde auf dem Kaufauf tragsformular bzw. bei ei-
nemOnline-KaufauftraginseinemKundenbereichan.EinzelzahlungenohneSparplansindab
500Euromöglich.BeauftragtderKundeGranValoramit regelmäßigenSachwertkäufen,hat
erdieKaufpreiszahlunginmonatlichenBeträgenzuleisten,wobeiderMindestbetrag25Euro
monatlichbeträgt.DieHöhe(bzw.dieprozentualeGewichtung)desregelmäßigenKaufbetra-
gesproSachwertwirdvomKundenaufdemKaufauftragsformularbzw.beieinemOnline-Kauf-
auftrag in seinem Kundenbereich gewählt. 

HatderKundedieDynamisierungseinerSparratebeantragt,wirddieseerstmalig12Monate
nachdererstenSparratevorgenommen.InderFolgewirddieSparratealle12Monateange-
passt.DieErhöhungerfolgtinHöhedesimKaufauftragangegebenenProzentsatzesundbe-
ziehtsichaufdiejeweilsaktuelleSparrate.VierWochenvorjederAnpassungwirdderKunde
überdiegeplanteAnpassunginformiert.BeierteilterEinzugsermächtigungisteinWiderrufbis
zu14TagevordemEinzugsterminmöglich.EineÄnderungderHöhederAnpassungenoder
eineendgültigeBeendigungkannderKundejederzeitmiteinerFristvon14Tagenbeantragen.

(3) Zuzahlungen ab 25 Euro sind jederzeit für alle Aufträge möglich. Es reicht die
Überweisung auf das Konto der GranValora unter Angabe des Namens und der
jeweiligen Auftragsnummer. Im Übrigen unterliegt der Auftrag zum Kauf von Sach-
werten keiner Laufzeit. Einzelkäufe werden einmal wöchentlich, jeweils am Freitag 
getätigt. Der Erwerb von Sachwerten bei regelmäßigen Sachwertkäufen erfolgt zwei-
mal imMonat (grundsätzlich zum 1. und zum 15. eines Monats und zwar gemäß nachste-
henden Grundsätzen jeweils freitags). Fällt ein Frei tag auf einen gesetzlichen Feiertag 
oder ist der Sachwerthandel an einem Freitag aus einem sonstigen wichtigen Grund (ins-
besondere krankheitsbedingter Ausfall der Geschäftsführung von GranValora, Ausset-
zung des Handels) nichtmöglich, findet der Erwerb am nächstmöglichenHandelstag statt.

(4) Für den Sachwertkauf werden alle eingehenden bzw. ab gebuchten Zahlungen be-
rücksichtigt, die bis um 11 Uhr des Handelstages verbucht werden konnten. Die vom
Kunden an GranValora überwiesenen Gelder bleiben unverzinst. Als vereinbart gelten
die am Tag der Ausführung (unter der Auflage der Bedingungen der Kaufpreiszahlung
unter III. Ziffer 1) gültigen Preise. Zur Orientierung werden täglich Preislisten unter 
www.granvalora.deveröffentlicht.BasissinddieaktuellenEdelmetallpreisevonHeraeusum
12UhrfürverarbeiteteProduktedesjeweiligenHandelstages,gegebenenfallszuzüglicheines
Aufgeldes.WerdenAufgeldererhoben,könnendiesejeweilszuBeginneinesQuartalsangepasst
werden.DerKaufbetragentsprichtdemEinzahlbetragabzüglichdervereinbartenGebühren.

(5) Für die Einrichtung von Sparplänen kann eine Einrichtungsgebühr erhoben werden.
IndiesemFallwerden70%allereingehendenZahlungenzunächstzurDeckungderEinrich-
tungsgebühr verwendet.Darüber hinausgehendeBeträgewerden zumKaufder Sachwerte
verwendet.EineErstattungderEinrichtungsgebühristauchimFalleeinerBeendigungdesAuf-
tragsnicht vorgesehen.BeiErhöhungenderSparratenwirddie vereinbarteEinrichtungsge-
bührauchaufdenErhöhungsbetragfällig.

GranValora GmbH & Co. KG • Im Dachsstück 9 • D-65549 Limburg • fon: +49 (6431) 49589-80 • fax: +49 (6431) 49589-89 • limburg@granvalora.de

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand:1.9(Juli2023)

(6) GranValora ist zur Ausführung von Aufträgen zum Kauf von Sachwerten
nur insoweit verpflichtet, als der Kunde in ausreichender Höhe Kaufbeträge zur Er-
möglichung der Ausführung gezahlt hat. Führt GranValora den Auftrag ganz oder
teilweise nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten. Die Lieferver-
pflichtung von GranValora beschränkt sich auf die von ihren Lieferanten gelieferten
Güter („beschränkteGattungsschuld“).AlsvereinbartgeltendieamTagderAusführung(Er-
werbs) gültigenPreise. ZurOrientierungwerden regelmäßigPreislistenunterwww.granva-
lora.deveröffentlicht;diesekönnenvondenamTagderAusführunggültigenPreisenabwei-
chen.GranValorabehält sich vor, vondemAuftrag zurückzutreten, falls die Lieferantendie
zurDeckungdesGeschäftsmit demKundenbenötigtenGüter nicht liefern.Dies gilt nicht,
wennGranValoradenLieferengpassselbstzuvertretenhat.GranValorabehältsichdarüber
hinausvor,inbestimmtenEinzelfällenvomAuftragzurückzutreten.Rücktrittsgründesindins-
besondere,abernichtausschließlich:kurzfristigeErhöhungderBezugspreisevonmehrals10%
gegenüberdenkalkuliertenBezugspreisen,unerwartethohesAuftragsvolumen,Engpässeim
Bereich der Lagerkapazitäten, schlechte Bonität oder falsche Angaben des Kunden im Zusam-
menhang mit dem Auftragsabschluss. 
GranValoraverpflichtetsich,denKundenunverzüglichüberdenRücktrittunddessenGründe
zu informieren und den Kaufpreis umgehend zurückzuerstatten.

(7) Die vom jeweiligen Kunden erworbenen Sachwerte werden diesem kontenmäßig
nach Gewicht und Wert gutgeschrieben und können auch den Bruchteil einer
Gewichtseinheit ausmachen. Gewicht und Wert der Sachwerte werden auf
sechs Stellen hinter dem Komma angegeben und können im Kundenbereich des 
SachwertdepotsvonGranValorajederzeitvondenKundeneingesehenwerden.

IV. Lagerung der Sachwerte, Lagergebühren

(1) Der Kunde beauftragt GranValora, die von ihm erworbenen oder eingelieferten Sach-
werte indasfürdenjeweiligenSachwertvorgeseheneLagerzu liefernundeinzulagern.Die
Sachwertewerden derzeit in Deutschland bei der Fa.Metlock GmbH in Frankfurt amMain
zollfrei gelagert. Je nach Sachwert undHerkunftwird die Lagerung in einem zoll- und um-
satzsteuerfreienTransitlagervorgenommen.SofernperEinlieferungslistenichtsanderesver-
einbartwurde, stimmtderKundederSammelverwahrungzu.EinedirekteAuslieferungvon
Sachwerten an den Kunden ist nur unter den Voraussetzungen nach V. Ziffer (4) möglich.

(2) Der Kunde erwirbt Miteigentum an den Sachwerten nach Bruchteilen, es sei denn,
er würde ein vollständiges Gebinde erwerben. Hieraus ergeben sich Verfügungsbeschrän-
kungen, auf die §§ 741ff BGB und §§ 1008 bis 1011 BGBwird hingewiesen. Insbesondere
kannder Kunde alsMiteigentümer nachBruchteilen nur über sein Recht an der Sache ver-
fügen und dieses veräußern, nicht jedoch die Herausgabe seines Anteils an dem Gebinde
verlangen.Kundenkönnendaherz.B.keinephysischeLieferung ihresAnteilsaneinemBar-
ren oder einem Gebinde verlangen. Ist der Kunde Eigentümer ganzer Barren, Diamanten
oder Gebinde, gelten die Vorschriften unter V. Ziffer (4) dieser AGB zur physischen Auslie-
ferung sinngemäß. GranValora ist berechtigt, denMiteigentumsanteil des Kunden an dem 
GebindedurcheinengleichwertigenMiteigentumsanteilaneinemanderenGebindedesselben
Produkteszuersetzen,soweitdieswirtschaftlicherforderlichist.VondenBeschränkungendes
§181BGBwirdGranValorainsoweitbefreit.

(3) GranValoradarfdieSachwertbeständeihrerKundennichtverleihen,sicherungsübereig-
nen,verpfänden,beleihenodersonstübersieverfügen.

(4) Die jährliche Lagergebühr (inklusive Umsatzsteuer) beträgt für Gold: 
0,8%|Silber,Platin,Palladium,Iridium,RutheniumundDiamanten:0,9%|Technologiemetalle
undSelteneErden:1,5%proJahrdesdurchschnittlicheingelagertenWertes.DieLagergebühr
wird tagesaktuell bezogen auf den gelagerten Gesamtbestand berechnet. Bei unterjährigem 
VerkaufoderEntnahmedesBestandesentstehtdieLagergebührzeitanteilig.DieLagergebühr
wird jährlich imNachhineinnachentsprechenderRechnungsstellung fällig. Sie kannper SE-
PA-Lastschrift,durchÜberweisungoderdurchdenVerkaufvonSachwerten(prozentualent-
sprechend der gehaltenen Anteile) beglichen werden. Gerät der Kunde mit der Zahlung der La-
gergebührenmehrals30TageinVerzug,soistGranValoraberechtigt,anteiligSachwertedes
KundenzurDeckungderLagergebührenzumaktuellenMarktpreiszuveräußern.

(5) Der Kunde erhält einmal pro Monat einen Lagerbestandsauszug; GranValo-
ra ist berechtigt, diesen elektronisch per E-Mail oder im Kundenkonto zur Verfügung
zu stellen. Sofern innerhalb eines Monats kein Widerspruch gegenüber GranValora 
erfolgtist,giltderBestandalsvomKundenbestätigt.

(6) GranValora verpflichtet sich, einenMittelverwendungskontrolleur zu beauftragen, der
mindestens einmal im Jahr feststellt, ob die vom Kunden erworbenen Sachwerte physisch
eingelagertwurdenundvorhandensind.DieMittelverwendungskontrolledarfausschließlich
durch Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte oder entsprechende Gesellschaften
vorgenommenwerden.
DerKundeerkenntan,dassetwaigeeigeneSchadensersatzansprüchegegenüberdemMittel-
verwendungskontrolleurderHöhenachingleicherWeisebeschränktsind,wieetwaigeScha-
densersatzansprüchevonGranValoragegenüberdemMittelverwendungskontrolleur.Beider
Vereinbarung einer Haftungsbegrenzung mit dem Mittelverwendungskontrolleur wird sich
GranValora an dem Branchenstandard orientieren.

ImFallederInsolvenzderGranValorastehtdemKundeneinAussonderungsrechtgemäß§47
derInsolvenzordnungzu.

V. Beendigung der Lagerung, Verkauf von Sachwerten durch den Kunden

(1) DieEinlagerungderSachwerteerfolgtgrundsätzlichaufunbestimmteZeit.

(2) Der Kunde kann die Einlagerung der Sachwerte jederzeit ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen bzw. be enden durch: 

a) Übertragung der Sachwerte auf andere Kunden vonGranValora undMitteilung dieser
ÜbertragunggegenüberderGranValorainSchriftform.
b) BeauftragungvonGranValorazurphysischenAuslieferungandenKundengemäßnach-
folgendenRegelungenundVoraussetzungenunterZiffer(4).
c) VerkaufderSachwerte.DerKunde istEigentümerdervon ihmerworbenenSachwerte
undkanndiesejederzeiteigenständigverkaufen.EinRechtaufVerkaufoderBarausgleichge-
genüber GranValora besteht nicht. 

(3) EineKündigungdesLagervertragesdurchGranValorakannnurauswichtigemGrunder-
folgen.DieKündigungbedarfderSchriftform.EinwichtigerGrundindiesemSinnliegtinsbe-
sonderevor,wennGranValoraihrerseitsdieLagerräumegekündigtwerdenundkeinegeeig-
netenErsatzlagerräumebeschafftwerdenkönnenoderaufgrundderÄnderunggesetzlicher
BestimmungendieFortsetzungdesLagervertragesunmöglichoderunzumutbarwird.

(4) Die physische Auslieferung von Bruchteilseigentum kann der Kunde nur verlangen,
soweit der Wert der ihm zugewiesenen Verrechnungseinheiten dem Wert vollständiger
Gebindebzw.BarrenoderDiamanten zumZeitpunktderKündigungentspricht.Unvollstän-
dige Gebinde kann der Kunde durch Zuzahlung auffüllen. Sofern eine Zuzahlung erforder-
lich ist, um eineAuslieferung vornehmen zu können,wirdGranValora demKunden den er-
forderlichen Zuzahlungsbetrag mitteilen. Auslieferungsort für die Gebinde bzw. Barren 



oder Diamanten ist der jeweilige Lagerort. Sämtliche mit der Auslie ferung im Zusammen-
hang stehenden Kosten, wie z. B. anfallende Steuern, Zölle, Transportkosten, Versicherun-
gen oder weitere Abgaben hat der Kunde zu tragen. Der Kunde hat keinen Anspruch auf 
den Erhalt von Barren, Diamanten oder Gebinden in bestimmten Größen oder Stückelun-
genodereinesbestimmtenHerstellers.DieAuslieferungvonSachwertenerfolgtaufGefahr
des Kunden. Die Frist für eine physische Auslieferung beträgt längstens 4 Wochen ab Zu-
gangderKündigungdesKundenbeiGranValora.Bei derAuslieferung vonGoldwerden le-
diglichdieKostenfürdenversichertenVersandinRechnunggestellt.FüralleanderenSach-
wertebeträgtdieGebühr fürAuslieferungoderAbholung150,00EUR inkl.deranfallenden
USt. und wird dem Kunden von GranValora gesondert in Rechnung gestellt. Diese Rech-
nungistvorderphysischenAuslieferungzurZahlungdurchdenKundenanGranValorafällig.

(5) GranValora ist nicht verpflichtet, Sachwerte des Kunden anzukaufen oder 
aktivbeimVerkaufderSachwertedurchdenKundenmitzuwirken.GranValoraunterstütztje-
dochdieKundenbeimWiederverkaufderSachwerteandieIndustrie,Metallhändler,andere
KundenvonGranValoraodersonstigeKäufer.

(6) GranValoraweistdaraufhin, dassdie steuerlicheBehandlungdes Sachwertverkaufs in
den Verantwortungsbereich des Kunden fällt. Die Klärung der Frage, ob beim Kunden durch die 
VeräußerungeinsteuerlicherVorgangverwirklichtoderausgelöstwird,obliegtdiesemselbst.
Der Kunde ist ggf. selbst gegenüber den Finanzbehörden erklärungs- und abgabepflichtig.
GranValorakanndiesbezüglichkeineSteuerberatunganbietenundverweistaufdiesteuerbe-
ratenden Berufe.

(7) Der Kunde wurde darauf hingewiesen, dass er die jeweils anfallende Umsatzsteuer des 
Verbringungslandeszuentrichtenhat.WeiterhinsinddiegesetzlichenVorgabenderjeweiligen
Verbringungsländer zu beachten.

VI. Risikohinweise und Haftung

(1) GranValora und ihre Vermittler bieten dem Kunden keine Beratung im Hinblick auf den 
An-oderVerkauf vonSachwerten. JeglicheKaufentscheidungdesKundenhatdieser selbst
zuverantworten.GranValorakannundwirddemKundenkeineverbindlichenAuskünfteüber
Preisentwicklungen,Handelbarkeit,Marktentwicklungenoder ähnlichewirtschaftlicheProg-
nosen über die Sachwerte erteilen. 

(2) Die Sachwerte können erheblichen Preisschwankungen (sog. Volatilität) un-
terliegen, die auf verschiedenen nicht vorhersehbaren Entwicklungen beruhen 
können. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass die Sachwerte nur mit einem 
Verlustwiederveräußertwerdenkönnen.GranValoraübernimmtkeinerleiGewährfürkünf-
tige positiveMarktpreisentwicklungen für die Sachwerte und haftet nicht für Verluste des
Kunden.DarüberhinausbestehtdasRisikovonWährungsverlusten,soferndieSachwerte in
Fremdwährungen gehandelt werden.

(3) EsbestehtfernerdasRisiko,dassderHandelmitdenjeweiligenSachwertenvollständig
zumErliegenkommtundderKundeseineSachwertenichtveräußernkann.GranValoraüber-
nimmt keinerlei Gewähr, Garantie oder Zusicherung, dass der Kunde seine Sachwerte wieder 
veräußernkannundwirdnichtfürdadurchentstehendeVerlustehaften.

(4) GranValora handelt mit Sachwerten. GranValora und ihre Vermittler erbringen 
diesbezüglich keine Finanzdienstleistungen, führen keine Anlageberatung durch und 
werdenauchnichtalsVermögensverwaltertätig.

(5) WerdendieSachwertelängeralseinJahrgehalten,fälltinDeutschlandaufdieerzielten
Gewinne keine Spekulationssteuer oder Einkommensteuer beim Verkauf an. Da die
Sachwerte in einem Zolllager und Umsatzsteuerlager eingelagert werden, fällt Um-
satzsteuer nur dann an, wenn der Kunde die physische Herausgabe der Sach-
werte verlangt. Es könnte zu Änderungen im  Steuerrecht kommen und die-
se Änderungen könnten ggf. eine nachteilige Ertragsentwicklung zur Folge haben.

(6) Der Kunde ist zu 100 % Eigentümer der erworbenen Sachwerte und erwirbt 
physischesEigentum.DiesesgiltalsSondervermögenundistimFalleeinerInsolvenzderGran-
Valora durch ein Aussonderungsrecht geschützt. Konkret bedeutet das, dass der Kunde im 
Fall einer Insolvenzvom InsolvenzverwalterdieHerausgabe seinerSachwerte fordernkann.
Eskannabernichtgarantiertwerden,dassderInsolvezverwalterdemKundenbeiderVeräu-
ßerungseinerSachwertebehilflichseinwirdodereineneueLagerungsoptionanbietenkann.

VII. Widerrufsrecht 

(1) DasWiderrufsrecht des Kunden ist gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB für den Kauf von
Sachwerten ausgeschlossen, da der Auftrag die Lieferung von Waren zum Gegenstand
hat, deren Preis von Schwankungen auf dem Rohstoffmarkt abhängt, auf die GranVa-
lora keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Aus die-
sem Grund besteht aufgrund gesetzlicher Ausnahmevorschrift (§ 312g Abs. 2 Nr. 8 BGB)
auch für Fernabsatzverträge mit Verbrauchern kein Widerrufsrecht des Verbrauchers.
Der Auftrag des Kunden wird also unmittelbar verbindlich und kann vom Kunden nicht
widerrufen werden.

(2) SchließtderKundeeinenEinlagerungsvertragfürdievonihmeingeliefertenSachwerte
ab,stehtdemKundenfürdenEinlagerungsvertragdasgesetzlicheWiderrufsrechtzu.Absatz
1(keinWiderrufsrechtbeimKaufvonSachwerten)bleibtdavonunberührt.ImFalledesWider-
rufesistvomKundenanzugeben,wiemiteventuellbereitsgekaufterundeingelagerterWare
verfahrenwerdensoll.DabeisinddieRegelungeninZifferVzubeachten.

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht

SiehabendasRecht,binnen14TagenohneAngabenvonGründendenEinlagerungsvertrag
(im Folgenden: Vertrag) zuwiderrufen.DieWiderrufsfrist beträgt 14 Tage abdemTagdes
Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die GranValora GmbH & Co.
KG, Im Dachsstück 9, 65549 Limburg, Tel.: +49 6431 49589-80, Telefax: +49 6431
49589-89, E-Mail: kontakt@granvalora.de mittels einer eindeutigen Erklärung 
(z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefüg-
te Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
AusübungdesWiderrufsrechtsvorAblaufderFristabsenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ih-
nen erhalten haben, einschließlich Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns ange-
botene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart;
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inkeinemFallwerdenwirIhnenwegendieserRückzahlungEntgelteberechnen.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist begin-
nen soll, so haben Sie uns einen angemes senen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der 
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hin-
sichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistung im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

VIII. Haftungsbegrenzung und Schadensersatzansprüche

(1) FürSchädenwegenderVerletzungdesLebens,desKörpersoderderGesundheit,beim
arglistigenVerschweigen vonMängeln, fürAnsprüche aufgrunddesProdukthaftungsgeset-
zes,beiVorsatzodergroberFahrlässigkeitvonGranValora,einesgesetzlichenVertretersoder
ErfüllungsgehilfensowiebeiSchäden,dieuntereinevonGranValoragewährteGarantie,Zusi-
cherungodereinevonGranValoraübernommenesBeschaffungsrisikofallen,haftetGranValo-
ranachdengesetzlichenVorschriftenunbeschränkt.FürnichtunterSatz1fallendeSchäden
haftetGranValorabeileichterFahrlässigkeitnuraufErsatzdervertragstypischenundvorher-
sehbarenSchädenundnur,soweiteinePflicht,derenordnungsgemäßeErfüllungdieDurch-
führungdiesesAuftragesüberhaupterstermöglichtundaufderenEinhaltungderVertrags-
partnervertrauendurfte(Kardinalpflicht),durchGranValora,einengesetzlichenVertreteroder
Erfüllungsgehilfenverletztwordenist.ImÜbrigenistdieHaftung,soweitgesetzlichzulässig,
ausgeschlossen.EsobliegtdemKundenauftretendeMängel,StörungenoderSchädenGranVa-
loraunverzüglichanzuzeigen.

(2) GranValora haftet nicht für Schäden, die auf Ursachen beruhen, die nicht im Verantwor-
tungsbereichvonGranValoraliegen.DiesgiltinsbesonderefürSchäden,diedurchStörungen
anLeitungen,ServernundsonstigenEinrichtungenentstehen,dienichtdemVerantwortungs-
bereichvonGranValoraunterliegen.

(3) SofernderKundedasInternetangebotvonGranValoranutzt,haftetGranValoranichtfür
Fehlfunktionendes Internets,dasVerschuldentechnischerDienstleisteroderdieverzögerte
AktualisierungonlineverfügbarerDaten.VordemKaufsolltederKundedaherimmerdenper-
sönlichenKontaktzudenMitarbeiternvonGranValorasuchen.

(4) Wenn GranValora für vollständigen oder teilweisen Verlust des Gutes Ersatz zu
leisten hat, so ist derWert amOrt und zur Zeit derÜbernahme zur Lagerung zu ersetzen.

IX. Datenschutzerklärung / Einwilligung in die Verarbeitung und Nutzung von Daten

GranValora misst dem Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden  
einen hohen Stellenwert bei. Die Beach tung der gesetzlichen Bestimmungen über den Da-
tenschutzunddieDatensicherheit sind fürGranValora selbstverständlich.GranValora verar-
beitet und nutzt die perso nenbezogenen Daten aus diesem Auftrag nur zum Zwecke der Ab-
wicklung,Kundenbetreuung,Markt-undMeinungsforschungsowiefüreigeneWerbeaktionen.

Sollte der Auftrag durch einen Vermittler zustande gekommen sein, so willigt der 
Kunde ein, dass GranValora diesem Vermittler, personen- und vertragsbezoge-
nen Kundendaten (Daten aus dem Auftragsformular, Daten im Zusammenhang mit 
der Durchführung dieses Auftrages, wie Bestände und Transaktionen, Erträge und 
Kosten, Gebühren und/oder steuerrelevante Daten) für Zwecke der Kundenbera-
tung und -betreuung übermittelt und von diesem verarbeitet und genutzt werden. Die 
DatendesKundenwerdenvonunsundunserenVermittlernalleinaufderGrundlagegemäß
Art.6Abs.1a)DSGVOverarbeitet.

Werbung 
Solange der Kunde nicht widerspricht, werden dessen Daten zur Pflege und Inten-
sivierung unserer vertrauensvollen Vertragsbeziehung genutzt. Wir erlauben uns
insofern, den Kunden mitunter auf günstige Angebote hinzuweisen. 

Widerruf der Einwilligung  
Die Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1a) DSGVO kann jederzeit per E-Mail an da-
tenschutz@granvalora.de, per Fax an 06431/49589-89, oder auch postalisch an 
GranValora GmbH & Co. KG, Im Dachsstück 9, D-65549 Limburg, widerrufen werden. 

Weitere Informationen zum Datenschutz 
WeitereInformationenzumDatenschutzfindenSieunterwww.granvalora.de/datenschutz.

X. Mitwirkungs- und Sorgfaltspflicht des Kunden, Abtretung

(1) FürdenKundenbestehenfolgendeMitwirkungs-undSorgfaltspflichten:
a) GranValora sind unverzüglich schriftlich alle für die Geschäftsbeziehung wesentli-
chen Tatsachen anzuzeigen, so z.B. Änderung des Namens, der Anschrift, des Personen-
standes, der Verfügungs- oder Verpflichtungsfähigkeit des Kunden oder der für ihn
zeichnungsberechtigten Personen, sowie Änderungen die der GranValora bekannt gege-
benen Vertretungs- und Verfügungsbefugnisse. Die Anzeigepflicht besteht auch dann,
wenn die Tatsachen in öffentlichen Registern eingetragen und veröffentlicht werden.
b) Aufträge und Weisungen jeder Art müssen den Inhalt des Geschäfts zweifelsfrei 
erkennen lassen. Abänderungen und Bestätigungen müssen als solche gekennzeichnet sein.
c) Einwendungen gegen Rechnungsabschlüsse, Lastschriften, Lagerauszüge oder
sonstige Mitteilungen von GranValora sowie Einwendungen gegen die Ordnungsmä-
ßigkeit der Auftragserfüllung durch GranValora müssen unverzüglich erhoben werden.

(2) Der Kunde ist nicht berechtigt, Ansprüche, die ihm aus dem Kaufauftrag gegenüber Gran-
Valorazustehen,ohnevorherigeschriftlicheZustimmungvonGranValoraanDritteabzutreten.

(3) DieVertragsspracheistDeutschundesgiltausschließlichdeutschesRecht.Maßgeblich
ist in jedem Fall die deutsche Fassung der Geschäftsbedingungen. Versionen in anderen Spra-
chen dienen lediglich der Information. GranValora ist grundsätzlich berechtigt, erforderliche 
fremdsprachige Urkunden und Dokumente zurückzuweisen und alle damit zusammenhängen-
denHandlungensolangezuverweigern,bisderKundeeinebeglaubigteÜbersetzungindeut-
scherSprachevorlegt.

XI. Schlussbestimmungen

(1) Die vertraglichen Beziehungen der Parteien unterliegen ausschließlich dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, unabhängig 
davon,obderBezugderGütervonGranValoraausdemIn-oderAuslanderfolgt.Ausschließ-
licherGerichtsstandfüralleStreitigkeitenausoderimZusammenhangmitdenvertraglichen
BeziehungenzwischendemKundenundGranValoraist,soweiteinGerichtsstandwirksamver-
einbartwerdenkann,LimburganderLahn.ImGeschäftsverkehrmitVerbrauchernbestimmt
sich der Gerichtsstand nach den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGB oder des Auftrags ganz oder teilweise unwirksam 
oderundurchführbarseinoderwerden,sowirddieWirksamkeitderübrigenBestimmungen
der AGB oder des Kaufauftrags hierdurch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen oder teil-
weiseunwirksamenBestimmunggiltdieentsprechendegesetzlicheRegelung.Dasselbegilt
imFallevonLücken.§139BGBfindetkeineAnwendung.

Stand:1.9(Juli2023)
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